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1. GELTUNGSBEREICH

2. ANMELDUNG UND VERTRAGSSCHLUSS

3. TEILNEHMER

1.1 Die nachstehenden Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am GrindingHub Forum 2026 
im Rahmen der GrindingHub vom 05. bis 08.05.2026 (m Folgenden „GrindingHub Forum“), veranstal-
tet vom VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (im Folgenden „Veranstalter“), 
Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt am Main, Deutschland.

1.2 Abweichende oder ergänzende Bedingungen der finden keine Anwendung, sofern ihrer Geltung 
seitens des Veranstalters nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.

2.1 Die Anmeldung zur Teilnahme am GrindingHub Forum erfolgt durch Einreichen des dafür vorgese-
henen Anmeldeformulars durch den Aussteller an den Veranstalter. Die Anmeldung des Teilnehmers 
ist verbindlich. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. Der Ver-
trag kommt mit der Anmeldebestätigung des Veranstalters verbindlich zustande.

2.2 Der Veranstalter behält sich vor, darüber hinaus auch weitere Teilnehmer in Abweichung von Ziffer 
2.1 gesondert zuzulassen.

3.1 Als Teilnehmer zugelassen sind grundsätzlich Unternehmen, die als Aussteller zur GrindingHub 
2026 angemeldet sind und deren Geschäftsgegenstand die Herstellung oder den Vertrieb von Pro-
dukten oder Leistungen aus dem thematischen Umfeld der GrindingHub umfasst, wie 
     • Schleifmaschinen
     • Werkzeugbearbeitungssysteme
     • Maschinenzubehör, Spanntechnik, Steuerungstechnik
     • Schleifwerkzeuge, Schleifmittel und Abrichttechnologie
     • Maschinenperipherie und Prozesstechnik
     • Mess- und Prüftechnik
     • Prozessperipherie
     • Software
     • Dienstleistungen
     • Bildung, Forschung, Organisationen

Der Veranstalter behält sich gemäß Ziffer 2.2 zudem vor, auch andere Teilnehmer zuzulassen.

3.2 Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher. Das Forum richtet sich an ein Fachpublikum. Ein 
Anspruch auf Zulassung besteht nicht. 
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4. ELEKTRONISCHER VERSAND

5. GRINDINGHUB FORUM

4.1 Dem Teilnehmer werden an ihn gerichtete Dokumente wie z. B. Informationen und organisatori-
sche Hinweise per E-Mail in nicht verschlüsselter Form an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse ge-
sendet. Die Dokumente sind zugegangen, wenn die E-Mail in den Herrschaftsbereich (E-Mail-Account 
beim Internet-Provider) des Teilnehmers gelangt ist und unter normalen Umständen mit der Kennt-
nisnahme zu rechnen ist. Dem Teilnehmer obliegt es, den elektronischen Posteingang regelmäßig zu 
kontrollieren und sicherzustellen, dass E-Mails des Veranstalters stets empfangen werden können. 
Über Änderungen der E-Mail-Adresse hat er den Veranstalter umgehend zu unterrichten.

5.1 Das Leistungsangebot „GrindingHub Forum“ ist das einzige Teilnahmeformat im Rahmen dieser Be-
dingungen. Aussteller haben die Möglichkeit, ein Zeitfenster für einen 20-minütigen Redebeitrag auf dem 
GrindingHub-Forum zu buchen. Die Vorträge werden aufgezeichnet und anschließend online gestellt.

5.2 Die inhaltliche und zeitliche Ausgestaltung des Forums, insbesondere Dauer, Ablauf, Moderation, 
Einordnung in Themenblöcke sowie finale Programmplanung, obliegt dem Veranstalter. Ein Anspruch 
auf Zuteilung eines bestimmten Zeitfensters, eines bestimmten Messetages oder einer bestimmten 
Platzierung innerhalb des Programms besteht nicht. 

5.3 Inhaltlich sollen sich die Beiträge an den zugelassenen Produkten, Leistungen, Anwendungsbei-
spielen und branchenrelevanten Fragestellungen orientieren. Sachfremde Inhalte sind unzulässig. Das 
Thema sowie die vorgesehenen Referenten oder Mitwirkenden sind dem Veranstalter rechtzeitig vor 
Veranstaltungsbeginn mitzuteilen. Der Veranstalter ist berechtigt, zur organisatorischen Vorberei-
tung die hierfür erforderlichen Kontaktdaten an eingebundene Dienstleister weiterzugeben, soweit 
dies zur Durchführung notwendig ist. Mit jedem Dienstleister werden die datenschutzrechtlich erfor-
derlichen Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28 DSGVO) geschlossen.

5.4 Der Teilnehmer hat auf eigene Verantwortung sicherzustellen, dass die für seinen Forum-Bei-
trag erforderlichen organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen rechtzeitig 
vorliegen. Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass Referenten und sonstige Mitwirkende pünktlich 
zum vereinbarten Termin erscheinen und den Beitrag in einer fachlich geeigneten Form durchführen 
können. Bei Verhinderung ist der Veranstalter unverzüglich zu informieren; nach Möglichkeit ist ein 
geeigneter Ersatz zu benennen.

5.5 Beide Parteien verpflichten sich, gemeinsam für eine erfolgreiche Durchführung Sorge zu tragen 
und mögliche Interessenten im Vorfeld in geeigneter und angemessener Weise auf das GrindingHub 
Forum hinzuweisen und so für die Teilnahme an dem Vortrag zu werben. Eine Verpflichtung des Teil-
nehmers als auch Veranstalters, kostenpflichtige Werbemaßnahmen zu ergreifen, wird hierdurch 
nicht begründet.
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6. AUFZEICHNUNG, SPEICHERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG

7. PREISE, VERTRAGSSTRAFE FÜR NICHTERSCHEINEN

8. WEITERE VERTRAGSPFLICHTEN DES TEILNEHMERS

6.1 Der Veranstalter ist berechtigt, die Redebeiträge auf dem GrindingHub Forum aufzuzeichnen und zu 
speichern. 

6.2 Der Aussteller räumt dem Veranstalter das Recht ein, die aufgezeichneten Videos auf eigenen Inter-
netseiten und Social-Media-Kanälen wie insbesondere dem Videoportal www.youtube.com zu veröffentli-
chen. Der Aussteller verpflichtet sich, die Zustimmung des von ihm eingesetzten Sprechers zu der Veröf-
fentlichung einzuholen, und stellt den Veranstalter von etwaigen Ansprüchen des Sprechers aufgrund der 
Veröffentlichung frei. 

6.3 Der Aussteller und/oder der Sprecher sind berechtigt, der Veröffentlichung bis fünf Tage vor Be-
ginn des Messezeitraums in Textform zu widersprechen. Darüber hinaus sind der Aussteller und/oder 
der Sprecher berechtigt, unter Angabe von Gründen einer fortgesetzten Nutzung zu widersprechen. In 
diesem Fall wird der Veranstalter die genutzten Portale auffordern, das Video für die Zukunft zu löschen. 
Weitergehende Pflichten des Veranstalters bestehen nicht.

7.1 Für die Teilnahme am GrindingHub Forum wird keine Teilnahmegebühr erhoben.

7.2 Nimmt der Aussteller trotz verbindlich bestätigter Anmeldung die gebuchte Leistung nicht in Anspruch, 
ist der Veranstalter berechtigt, gegenüber dem Teilnehmer eine Gebühr in Höhe von € 549 geltend zu 
machen.

7.3 Etwaige eigene Kosten des Teilnehmers, insbesondere für Personal, Reise, Unterbringung, 
Präsentationsmaterialien oder sonstige interne Aufwendungen, trägt der Teilnehmer selbst.

8.1 Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Leistungsangebot im Rahmen des GrindingHub Forums aus-
schließlich zu den vereinbarten Vertragszwecken zu nutzen und diese nicht zu anderen Zwecken zu miss-
brauchen.

8.2 Der Teilnehmer verpflichtet sich, einen respektvollen Umgang zu wahren und Beleidigungen und per-
sönliche Angriffe jeder Art strikt zu unterlassen. Der Aussteller verpflichtet sich, für die Einhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen durch den von ihm eingesetzten Referenten Sorge zu tragen.

8.3 Der Teilnehmer verpflichtet sich ferner, die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Leistungsangebote im 
Rahmen des GrindingHub Forums nicht zu gefährden und unbefugten Dritten keinen Zugriff zu gewähren.

Fortsetzung Seite 5
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8. WEITERE VERTRAGSPFLICHTEN DES TEILNEHMERS

9. SPERRUNG UND AUSSCHLUSS

10. GEISTIGES EIGENTUM

9.1 Der Veranstalter behält sich vor, die Präsentation des Teilnehmers zu deaktivieren und/oder den Zu-
gang des Teilnehmers zu den Leistungsangeboten zu sperren, wenn der Teilnehmer gegen diese Teilnah-
mebedingungen oder gesetzliche Bestimmungen verstößt. Befindet sich der Aussteller mit der Erfüllung 
seiner Pflichten im Verzug, wird der Veranstalter die Deaktivierung oder Sperrung erst nach vorheriger 
Leistungsaufforderung vornehmen, es sei denn, dass unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interes-
sen eine sofortige Deaktivierung oder Sperrung gerechtfertigt ist.

9.2 Bei schwerwiegenden Verstößen ist ein sofortiger Ausschluss zulässig.

10.1 Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung der Ver-
anstaltung und diesbezüglicher Werbemaßnahmen (insbesondere zur Verwendung in Magazinen zur Ge-
staltung des Vortragsprogramms sowie zur Bewerbung der Veranstaltung unter anderem auf Social-Me-
dia-Plattformen) ein zeitlich befristetes, unentgeltliches, nicht ausschließliches, räumlich unbegrenztes 
Nutzungsrecht insbesondere an Logos, Marken, Produktbildern, Produktvideos und/oder schriftlichen 
oder grafischen Darstellungen ein.

8.4 Jeder Teilnehmer ist für die von ihm eingestellten, präsentierten oder vorgetragenen Inhalte (z. B. 
Produkt- und Prozessbeschreibungen, Bilder, Texte, Grafiken sowie Vorträge im Rahmen des GrindingHub 
Forums einschließlich von ihm verlinkter Webseiten (im Folgenden einheitlich als „Inhalte“ bezeichnet) 
verantwortlich.

8.5 Der Teilnehmer sichert zu, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte weder gegen geltendes 
Recht verstoßen noch Rechte Dritter beeinträchtigen oder verletzen. Er hat insbesondere dafür Sorge 
zu tragen, dass die von ihm eingestellten oder präsentierten Inhalte keinen strafbaren, ordnungswidrigen 
oder sittenwidrigen Charakter aufweisen und nicht anstößig, gewaltverherrlichend, rassistisch oder 
anderweitig diskriminierend sind.

8.6 Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit Rechtsverlet-
zungen im Sinne von Ziffern 8.4 und 8.5 frei und verpflichtet sich, dem Veranstalter alle etwaigen in die-
sem Zusammenhang entstehenden Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, es sei denn, der Teilnehmer 
weist nach, dass er die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.

Fortsetzung von Seite 4
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11. VERTRAGSBINDUNG, HÖHERE GEWALT

12. HAFTUNG

13. DATENSCHUTZ

14. GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

12.1 Der Veranstalter haftet vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung für die Erreichung des Vertragszweckes erforderlich ist und auf 
deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vertragstypischen vorher-
sehbaren Schaden beschränkt.

12.2 Die Haftung für die schuldhafte Verletzung des Körpers, der Gesundheit und des Lebens bleibt unberührt.

13.1 Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

13.2 Im Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise des Veranstalters in ihrer jeweils aktuellen Fassung, ab-
rufbar unter www.grindinghub.de, Bezug genommen.

14.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

14.2 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist der Sitz 
des Veranstalters. Für den Teilnehmer gilt dieser Gerichtsstand ausschließlich. Der Veranstalter ist alter-
nativ auch berechtigt, Klage gegen den Teilnehmer an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu erheben.

Veranstalter:    VDW – Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.
                                      Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Deutschland

Kontakt:               Messeabteilung des VDW • E-Mail: y.zhang@vdw.de

11.1 Wird der Veranstalter durch von ihm nicht zu vertretende Umstände an der Durchführung der 
GrindingHub 2026 ganz oder teilweise gehindert, so ist er berechtigt, die Messe einschließlich des 
GrindingHub Forums zu verschieben, zu verkürzen oder abzusagen. Dies gilt insbesondere - aber 
nicht ausschließlich -, wenn die GrindingHub 2026 aufgrund gesetzlicher Regelungen, Verordnungen, 
Verfügungen oder behördlicher Anordnungen nicht stattfinden kann, soweit dies dem Veranstalter 
bei Vertragsschluss nicht bekannt war und nicht hätte bekannt sein müssen.

11.2 Im Falle einer Verschiebung auf einen anderen Termin ist der Aussteller berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten, wenn er nachweist, dass ihm eine Teilnahme an dem neuen Termin nicht möglich oder unter 
Berücksichtigung aller Umstände und nach Abwägung der berechtigten Interessen beider Parteien nicht 
zumutbar ist. Der Rücktritt ist unverzüglich nach Mitteilung des neuen Termins in Textform gegenüber 
dem Veranstalter unter Angabe von Gründen zu erklären.
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